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Verzicht auf Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses für die 
Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 
 
Beratungsfolge: 

Gremium frühestens am 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Feuerwehr 23.11.2022 
Verwaltungsausschuss  
Stadtrat  

 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadt Friesoythe sieht von der Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses für die 
Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 nach § 128 Abs. 4 Niedersächsisches 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ab. 
 
 
Sach- und Rechtsdarstellung: 

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) führen spätestens seit dem 
01.01.2012 alle Kommunen ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung. Die Vorschriften zur kommunalen 
Haushaltswirtschaft beinhalten neben der Pflicht zur Aufstellung des Haushaltsplans und des 
Jahresabschlusses die Verpflichtung zur Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses. 
 
Der konsolidierte Gesamtabschluss ist dabei nicht nur die Summe der Einzelabschlüsse sämtlicher 
rechtlich selbständigen und unselbständigen Aufgabenträger und der Kernverwaltung, sondern die 
Abbildung des Konzerns „Kommune“ als rechtliche und wirtschaftliche Einheit unter Konsolidierung 
aller konzerninternen Vermögens-, Schulden-, Kapital- und Ergebnisverbindungen. Mit ihm werden 
die wirtschaftliche Lage und das ökonomische Potential des kommunalen Konzerns in seiner 
Gesamtheit dargestellt. 
 
Für die Aufstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses finden die Vorschriften des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Kommunalhaushalts- und  
-kassenverordnung (KomHKVO) Anwendung. 
 
Die Kommune ist gem. § 128 Abs. 4 NKomVG dazu verpflichtet, für jedes Haushaltsjahr zum 
Stichtag 31.12. einen konsolidierten Gesamtabschluss aufzustellen. Die Aufstellung des 
konsolidierten Gesamtabschlusses soll gem. § 129 Abs. 1 NKomVG innerhalb von neun Monaten 
nach Abschluss des Haushaltsjahres erfolgen.  
 
Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte stellt die Vollständigkeit und 
Richtigkeit des konsolidierten Gesamtabschlusses fest und legt ihn unverzüglich mit dem jeweiligen 
Schlussbericht der Rechnungsprüfung und einer eigenen Stellungnahme zu diesem Bericht der 
Vertretung vor. Die Vertretung beschließt über den konsolidierten Gesamtabschluss bis spätestens 
zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. 
 
Der konsolidierte Gesamtabschluss war erstmalig verpflichtend im Jahr 2013 für das Haushaltsjahr 
2012 und danach jährlich aufzustellen. Mit der Änderung des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 13.10.2021 (Nds. GVBl. S. 700) wurden den 
Kommunen rückwirkend Erleichterungen bei der Aufstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses 
gewährt. Die Kommune kann nach § 179 Abs. 1 NKomVG durch Beschluss der Vertretung nunmehr 
davon absehen, für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 nach § 128 Abs. 4 NKomVG einen 
konsolidierten Gesamtabschluss aufzustellen. 
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Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cloppenburg als prüfende Stelle bittet bzw. fordert 
eindringlich die Kommunen und deren Vertretungen auf, die neu aufgenommene Erleichterung im 
NKomVG in Anspruch zu nehmen und auf die Aufstellung von konsolidierten Gesamtabschlüssen 
bis zum Jahr 2020 zu verzichten. 
 
 
Finanzierung: 

x Keine finanziellen Auswirkungen 

 Gesamtausgaben in Höhe von       € 

 Folgekosten pro Jahr in Höhe von       € 

 Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter       

 Umsetzung des Beschlusses bis       

 
 
  
 
In Vertretung 
 
 
 
Heidrun Hamjediers 
Erste Stadträtin 
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